
 

Rückantwort zum § 72 a SGB VIII  
 

 

 

 

Landratsamt Starnberg 

Sebastian Matook 

Kommunale Jugendarbeit – Team 234 

Strandbadstrasse 2 

82319 Starnberg 

 

 

Bitte entsprechend ankreuzen unter 1. oder  2. oder 3. (keine Mehrfachwahl möglich) 

            1.) Eine Vereinbarung im Sinne des § 72a SGB VIII zwischen dem Fachbereich Jugend und Sport Starnberg 

 

und dem obengenannten Verein ist erforderlich, da unter Verantwortung des Vereins haupt-, neben- und/oder ehrenamtlich 

tätige Personen Kinder und/oder Jugendliche beaufsichtigen, betreuen, erziehen oder einen vergleichbaren Kontakt haben. Die 

unterschriebene Vereinbarung liegt bei. 

 

Als verantwortlicher unterschriftsberechtigter Vertreter unseres Vereins wird / ist  benannt: 

 

Bezeichnung des Vereins:                   ……………………………………………………………....  

Name, Vorname:                                    ………………………………………………………………  

Funktion (z.B. 1. Vorsitzender):            ……………………………………………................................ 

Adresse:                                                  ………………..……………………………………………..  

                                                                  ………………………………………………………………  

            2.) Eine Vereinbarung im Sinne des § 72a SGB VIII zwischen dem Fachbereich Jugend und Sport Starnberg  

 

und dem obengenannten Verein  ist erforderlich, da unter Verantwortung des Vereins haupt-, neben- und/oder ehrenamtlich 

tätige Personen Kinder und/oder Jugendliche beaufsichtigen, betreuen, erziehen oder einen vergleichbaren Kontakt haben. 

Diese Vereinbarung soll aber nicht mit unserem Verein, sondern mit der nächsthöheren „Dachorganisation“ (siehe Folgeda-

ten) abgeschlossen werden.  

 

Bezeichnung:                                      ………………………………………………………..….....  

Ansprechperson/Funktion:               ………………………………………………………..…….  

Adresse und Kontaktdaten:              …………………………………………………………….. 

                                                              ……………………………………………………………....  

 

           3.) Der Verein bestätigt,  

 

dass der Abschluss einer Vereinbarung im Sinne des § 72a SGB VIII mit dem Fachbereich Jugend und Sport Starnberg nicht 

erforderlich ist, da der Verein sowohl fünf Jahre rückblickend als auch auf die Dauer von fünf Jahren vorausschauend keine 

Aufgaben im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe wahrgenommen hat und wahrnehmen wird. Hat sich der Verein zwischen-

zeitlich aufgelöst, ist der Abschluss einer Vereinbarung ebenfalls nicht erforderlich. Ferner verpflichtet sich der Verein, dass er 

Änderungen, die für den Abschluss einer Vereinbarung im Sinne des § 72a SGB VIII zwischen dem Fachbereich Jugend und 

Sport Starnberg und dem Verein relevant sind, d.h. es werden Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe übernommen, umgehend 

dem Fachbereich für Jugend und Sport Starnberg mitteilt.  

 

 

Ort / Datum 

 

_____________________________________________ 

 

Für den Verein / Unterschrift / Stempel 

 

_____________________________________________ 

 

Bitte einfügen: 

Verein, Adresse, Stempel, An-

sprechpartner, mail , Namen etc. 


